
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/3/21 93/08/0277
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1995

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

EStG 1972 §23 Z3;

EStG 1972 §24;

GSVG 1978 §25 Abs1;

Rechtssatz

Trotz des Umstandes, daß der Veräußerungsgewinn erst nach Erlöschen der bezüglichen Gewerbeberechtigung und

Beendigung der darauf gestützten P=ichtversicherung, aber noch im betre>enden Kalenderjahr zuge=ossen ist,

handelt es sich bei diesem um Einkünfte aus einer die P=ichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit (Hinweis E

24.11.1992, 88/08/0284; E 8.9.1971, 376/71; E 25.9.1990, 88/08/0296).
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